
Schleswig-Holsteinisches 
Verwaltungsgericht 
10. Kammer 

Der Einzelrichter 

  

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht 

Brockdorff-Rantzau-Straße 13 - 24837 Schleswig 

  

Ihr Zeichen Aktenzeichen (Bitte stets angeben) Durchwahl Datum 

10 A 182/22 17. Oktober 2022 

Veerwaltungsrechtssache 

|. Stadt Neumünster 

anliegend erhalten Sie den Beschluss mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf Anordnung: 

Justizfachangestellte 

  

Hausanschrift Telefon: 04621 86-0 Überweisungen an 

Brockdorff-Rantzau-Straße 13 Telefax: 04621 86-1277 Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein, 

24837 Schleswig Sprechzeiten: 09:00 - 12:00 Uhr — Landeskasse -, 

(und nach Vereinbarung) Konto bei der Deutschen Bundesbank, 

IBAN DE82 2000 0000 0020 2015 77 
Bereitschaft VG: 04621 86-1691 BIC MARKDEF1200 

Das Landeswappen ist gesetzlich geschützt



SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES 
VERWALTUNGSGERICHT 

  

Az.: 10A 182/22 

BESCHLUSS 

In der Verwaltungsrechtssache 

- Kläger - 

gegen 

die Stadt Neumünster - Der Oberbürgermeister -, Großflecken 63, 24534 Neumünster 

- Beklagte - 

Beigeladen: 

Herr Martin Behnke, Haart 11, 24534 Neumünster 

Geschäftszeichen: 

Streitgegenstand: Verfahren nach dem Informationszugangsgesetz (IZG-SH) 

hat die 10. Kammer des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts am 14. Oktober 

2022 durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht il, die Richterin am Ver- 

waltungsgericht ll und die Richterin 0] beschlossen: 

Der Rechtsstreit wird dem Berichterstatter als Einzelrichter 

zur Entscheidung übertragen.



Zu e 

Gründe 

Die Voraussetzungen einer Übertragung auf den Einzelrichter liegen vor, denn die Sache 

weist keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art auf und hat auch 

keine grundsätzliche Bedeutung (8 6 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

Der Beschluss ist gemäß $ 6 Abs. 4 VwGO unanfechtbar. 

Vors. Richter am VG Richterin amı VG Richterin



%'
% 

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht 

Transfervermerk 

erstellt am 18.10.2022 um 11:06:55 Uhr 

Die Prüfung der qualifizierten elektronischen Signaturen zum vorgehenden Dokument hat folgendes 

Ergebnis erbracht: 

Prüfergebnis zu 00002300_10_A_182_22_ER_docx.pdf 

00002300_10_A_182_22_ER_docx_pdf_1_.pdf.pkcs7 
  

Signiert durch Signiert am Integrität Zertifikat gültig 

  

DE nase at an 09:45:59 Uhr gung gung 
  

00002202_10_A_182_22_ER_docx_pdf_2_.pdf.pkcs7 
  

Signiert durch Signiert am Integrität Zertifikat gültig 
          12:25:26 Uhr sulig ng     

000022a01_10_A_182_22_ER_docx.pdf.pkcs7 
  

Signiert durch Signiert am Integrität Zertifikat gültig 

  

14.10.2022 aa 
09:18:35 Uhr gung sung             

 


